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1 So erklärte diese Kommission November 1925
VII 582) daß für die voraussıchtliche vierwöchiıge

Abwesenheıt des Pfarrers keines esonderen jurıdıschen
Nachweilses bedürtfe MärTz 1928 (A 120 wıll den
Kanon u  — be1 physischer Abwesenheit des Pfarrers, ECZW Or-
dinarıus angewendet WISSEN während ach der Eirklärung VOINn
25 Julh 1931 (A 388) auch ein incommodum
die Assiıstenz leisten, TOLZ physıscher Anwesenheit des Pfar-
S9 ezZzw ÖOÖrdinarius hinreicht.

Aber och andere Fragen tauchen qauf Sind dıe Brautleute
verpflichtet, WenNnn der zuständige deelsorger S111e - AA N ETMOdo der bestimmten eıt nıcC. erreichbar ist sich den
nahen erreichbaren katholıischen Nachbar deelsorger zZzuU W e11L-
den? Dem W ortlaute ach nıcht Sınd S1ee verpflichtet den

_Treichbaren Bischof apostolischen ar qufzusuchen? Dem
Wortlaute ach Mussen die Brautlieute den ıllen haben
VO der Notform eDrau«c machen oder genugt daß SIC
eiNnNnem solchen Gebiete C1HE dauernde ehelıche Verbindung, se1ı

VOT dem Standesbeamten, sel VOLFr dem akatholıschen Seel-
SOTSeET eingehen? Für den bewußten eDrauc«c. der Notform
scheint H8  —; 1103 sprechen, da dıe Gatten nd Zeugen
verpflichtet werden den Eheabschlu dem zuständıgen Pfarrer
zwecks Eıintragung melden ucC. eiNle allerdings VOT dem
eX Juni 1530 erganSseNe Instruktion der Propaganda N  ”Knecht Handbuch 649) SEeiz bewußte Anwendun der Notform
VOTAaUS Anderseits trat die Gültigkeit der unter der Herrschaft
der ‚„„‚Provıda geschlossenen Mıschehen automatısch ein Gilt 1es
aqauch für Notform? Knecht Handbuch 5363 scheıint
dieser Ansicht ZU ein Es sınd dies wıichtige Fragen, die,
bekannt bereıts der Interpretationskommission unterbreıtet
aber och nıcht beantwortet sınd Was soll 1U 11 vorliegen-
den Falle das Ehegericht tun? Selbst ıst jedenfails nıcht
I1 der Lage, festzustellen, ob die Voraussetzungen des Can 1098
beım Eheabschlu des Antonius vorlagen Es wırd das vorhan-
dene Prozeßmaterial, das Lateinische uüubersetzt der Aposto-
lıschen Nuntiatur ubermittelt mıt der Bıtte, dem für das ädt-
chen zuständiıgen Ördinarlius (Bıschof Apostolischer Vikar) die
en ZU Zwecke der Feststellung Zzu überweisen ob ZU eıt
des Eheabschlusses des Anton1ıus dıe Voraussetzungen des Can
1098 vorlagen Bleiben och weılere rechtliche Zweifel ber
die Anwendung des Can. 1098, wird INa den Apostolischen

ZU Entscheidung anrufen.
Taz Prof Dr Joh Haring
(Ungerechter Bankgewinn?) Aus Leserkreisen ist der eo

prakt Quartalschrift folgender Kasus eingesandt worden ıne
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auf 100,000.000 OldmaAar. erhöht. Tınen großen Teil
des Betriebskapıitals stellten Spareinlagen VO  ; Arbeıtern ınd
deren kleinen Leuten dar Urc die Inflation und die darauf-
folgenden Aufwertungsgesetze sind olgende Veränderungen ein-
getreten: Die Spareinlagen sind ungefähr quf Prozent, die
Aktıen ungefähr auf PIo mille aufgewertet worden. Die
Direktoren un die anderen Bankleute, dıe der Quelle
saßen, haben nıcht DLUTLE das Vermögen der Bank, sondern auch
iıhr eigenes Privatvermögen sehr och gesteigert. Das War ihnen
1U deshalb möglıch, weıl sS1e iremdes, qnvertrautes Kapıtal für
ihre finanzıellen OÖperatiıonen AA  3 Verfügung hatten un ZU  j

eıt allgemeiner Verwirrung und der steten andlungen qauf
dem Geldmarkt qals negotiorum estores die Kon]junkturen alleiın
Deobachten und qusnutzen konnten Dazu en sS1e auch sicher
verpflichtet ratione offic1 demandatı

Ist unter olchen Umständen der Vermögenszuwachs der
ank WI1e anıch der ankleute (die häufig auch Vorzugsaktien
bekommen aben), eın Iucerum honestum et justum, das uüber
die ErSaAanNSChNECN Aufwertungsgesetze hinaus Zı keiner Restitution
im Gewılssen verpfllichtet: zumal da die Sparer nd ZU Teıl
auch dıe nhaber der Vorkriegsaktien ATINEC Leute sSind, die qauf
diese Weise ih Sanzes Vermögen verloren haben?

W Oozu ist der Priester verpflichtet, der 1m genannten Falle
reich geworden ist (als itglie des Aufsichtsrates und ank-
ırektor) und öffentlich ZUr Restitution aufgefordert wird?

Was ist davon halten, WEn der Priıester des SCHANN-
ten Falles sich verteldigt: Der Vermögenszuwachs der Bank und
der ankleute ist eın ungerechter chaden für die Sparer und
dıe Aktıeniınhaber: enn s1e konnten ja ihre Gelder jeder
eit VO der Bank wegnehmen und selbst damıt Geschäfte
chen? (In den dem Kasus vorausgeschickten Vorbemerkungen
wIrd gesagt, daß dıe Einzelheiten des Kasus Nur beispiels-
halber angegeben seien.)

Der Kasus ist jedenfalls sehr interessant und die 'TheoLl.-
pra Quartalschrift ist dankbar, wenn recht oft aus Leser-
kreisen interessanter Stoff ZU  —+ Behandlung vorgelegt wıird

Wenn j den Kasus 5 WwWI1e 1ler eboten wird, unmıt-
telbar auf sıch wirken 1aßt, erwacht zweifelsohne eın gewisses
Gefühl der Bitterkeit die Bank, die ihr Vermögen auf das
Fünifache Z vermehren verstand ın einer Zeıt, in der das
Volksvermögen S: schweren Schaden lıtt un viele ankkunde:
ohne eın Verschulden iıhrerseılts die Fruüchte —  ihres Fleißes und
ıhrer Sparsamkeı verloren haben oder Sanz un ihr Hab und
xut gekommen sınd Dıie Aktieninhaber und Spareinleger der
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an mußten sich auch SC.  1€.  ich mıiıt der magseren Aufwertung
Vo Pro mıille, eZw. mit Prozent zuifrieden en

Solche Inflationszeiten bileten leider erfahrungsgemäß VIEe-
ijen unlauteren Elementen Gelegenhei qauf Kosten anderer un:
des Volksvermögens Beutezüge machen die unter normalen
Verhältnissen quf dem Geldmarkt nıcht möglıch Was
dabei aı mnelısten emport ist das Daß dem großen Unrecht
gegenuüber, das verubt WITd, ler qauf Erden keine Strafe gibt
und WeNnn auch skrupellose Gewinner Sar oft das ZUSahNnınelNl-
geraubte Vermögen ehbenso schne wıeder verheren als sS1€e
SECWONNEN, ist das doch keine entsprechende ne Ja INa
nıuß damıt rechnen daß vieles VOL dem W as das Gerech-
tigkeitsgefühl verletzt nıcht einmal der wigkeit eiNe Strafe
finden wırd Gar manche chädigungen des Gemeinwohles Se-
schehen namlıch VO Seite der andelnden Personen uten
Glauben un er ohne subjektive Schuld Es gıbt auch
SC  1€e€.  ich Aur edanken, der albwegs versoöhnend
wirken DVETIMNAG Das 1St der Glaube die Vorsehung, die MLE
ungerecht handelt auch wWenn S$1e solche Zeiten allgemeiner Prü-
fung ber eiInNn Volk kommen 1äßt, teıls als Strafe für das viele
Unrecht, das sonst geschıieht, teıils als Miıttel der Läu-
terung für viele.

Die Moral kann aber auch wWenNnn sıch Beurteilung
Von Vorkommnissen solcher eıt ande iıhr „Schuldig‘ 18838  —
dann sprechen wWenNnn diıe konkreten Umstände des Falles den
Schuldspruch verlangen WIrd er auch uUNnlserem
die erste und wichtigste rage wıirklich lauten INUSSCH, WIe
der Einsender des Kasus Ss1Ce gestellt hat Ist der Vermögenszu-
wachs der Bank eiINn Iucrum honestum el Justum? Mıt der -
sten rage äng die zweite inhaltlich notwendig en
War dieser Gewinn nıcht ein Ilucerum Justum et honestum,
ist dıe Restitutionspflicht egeben, gleichgülti WerTr die-
Sces iucrum ın ]  um sıch verschafit hat Es könnte sıch DUr
och fragen An WE ı1st die Rückerstattung leisten? Die
drıtte rage betriffit mehr Nebensächliches un wIrd er bei
Beantwortung der Frage e1INe kurze Krledigung iinden
Schlusse och der nebenbel bemerkte Umstand daß den Bank-
euten Vorzugsaktien gegeben worden

Was ST also auf die Hauptfrage antworten?
Zunächst IMu. festgestellt werden, WIE die Worte Iucerum

justum et honestum verstehen sınd Es geht jedenfalls
die Vereinbarkeit des gemachten Gewinnes mıiıt den Forderun-
gen der Tugend der Gerechtigkeit und War der Justitia COHM-
mutatıva enn daß die Jusüutia socılalıs solchen Gewinn Zel-
ten allgemeinen wirtschaftlichen Nıederganges nıicht zuläßt daß
das Gemeinwohl verlangen wurde, solche Gewinnmöglichkeiten
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136 Pastoralf HeS  136  JPäs't‚oxra‘l._f l;ey.  durch geeignete Maßnaixmen auszuschliéßen, ist ja $chon im  voraus gesagt worden und bedarf keiner Erörterung. Restitu-  tionspflicht erwächst aber aus der Verletzung der justitia SO-  cialis nur dann, wenn zugleich auch die justitia commutativa  mitverletzt wurde. Daß die Erhöhung des Bankvermögens auf  das Fünffache möglicherweise auch mit Verletzung anderer Tu-  gend erreicht wurde, daß also der Ausdruck lucrum honestum  im strikteren Sinne zu verstehen sein könnte, ist denkbar; da  aber sonst in den Angaben des Kasus keine Andeutung in die-  sem Sinne enthalten ist, sind die beiden Ausdrücke justum et  honestum jedenfalls als Synonyma zu verstehen und wir kön-  nen unsere Untersuchung darauf beschränken, ob durch diesen  Gewinn die justitia commutativa verletzt wurde.  Der Einsender des Kasus scheint das anzunehmen und er  sieht den Grund dafür darin, daß der Gewinn mit fremdem  Gelde gemacht worden ist und daß von dem so gemachten Ge-  winn nur ein recht kleiner Teil (7 pro mille, bezw. 2 Prozent) an  die gegeben wurde, die das Kapital zum Gewinn beigestellt hat-  ten. Die Bankleute waren nach der Meinung des Einsenders  ratione officii demandati, weil ihnen ja die Aktionäre.und die  Spareinleger ihr Geld anvertraut hatten, wohl verpflichtet, mit  demselben auf Gewinn hinzuarbeiten, sie hätten aber von dem  gemachten Gewinn mehr als die Aufwertungssumme an die ge-  ben müssen, die ihnen ihr Geld anvertraut hatten. Der Einsen-  der nimmt also ungerechte Bereicherung ex re aliena als Grund  der Restitution an.  Ist nun diese Annahme richtig?  Sie könnte richtig sein bei solchen, welche wirklich bei  Übergabe ihrer Gelder an die Bank den Auftrag gegeben haben,  mit dem. eingelegten (oder von der Bank entliehenen) Gelde Ge-  winne zu machen. Das trifft aber wohl nur bei solchen zu, die  durch die Bank an der Börse spekulieren wollten. Wenn die  Bank mit dem so eingelegten oder zu diesem Zwecke vorge-  streckten Gelde Gewinne machte, dann wäre allerdings der ‚so  erzielte Gewinn Eigentum der Bankkunde und müßte voll und  ganz ihr ausbezahlt werden. Entziehung auch nur eines Teiles  desselben würde zur Restitution verpflichten.  Die Annahme würde weiter zutreffen, wenn die Bank. Gel-  der zur Erzielung von Gewinn verwenden würde, die im strikten  und streng-rechtlichen Sinne Eigentum anderer sind, also Gel-  der oder Effekten, die bei der Bank nur in Verwahrung gege-  ben waren. Unter den Agenden einer Bank befindet sich. näm-  lich auch die Vermietung .diebssicherer Schrankfächer,  der  Stahlkammern, in denen man gegen billige Gebühr Geld und  Wertsachen, Schmuck, Edelsteine, Effekten, gemünztes und un-  gemünztes. Gold und Silber u. s. w. hinterlegen kann. Der Eigen-durch geeignete Maßnähmen auszuschließen, 1ıst Ja schon y  m
OTLraus gesagt worden und bedarf keiner Erörterung. Restitu-
tionspflicht erwächst aber AUuUSs der Verletzung der justitia
c1alıs u  m dann, WenNnn zugleic auch die Justitia commutatıva
mntverletzt wurde. Daß dıe rTrhohHun des Bankvermögens quf
das Fünffache möglıcherweilse auch miıt Verletzung anderer E
gend erreicht wurde, daß qalso der USCTUC. Iucerum honestum
1mM strıkteren Sinne verstehen seıin könnte, ıst denkbar: da
aber Sons in den Angaben des qaSus keine Andeutung 1ın die-
SC Sinne enthalten ist, sınd dıe beiden Ausdrucke jJustum ei
honestum jedenfalls a1s ynonyma verstehen un WIT kÖön-
1919  a} IiSecTe Untersuchung darauf beschränken, oD durch diesen
Gewinn die Justitia commutativa verletzt wurde.

Der insender des Kasus scheint das anzunehmen un
s]ıeht den TUn ur darın, daß der ewınn miıt TrTemdem

emacht worden ist und daß VOIlN dem gemachten (ıe-
wınn IU eın rec. kleiner Teıl (7 proÖ mıiılle, eZWwW. Prozent;)
die egeben wurde, die das apıtal _ zum Gewinn beigeste at-
ten. Die Bankleute aren ach der einun des Einsenders
ratione 83  1C11 demandatı, weıl ıhnen ja die Aktiıonäare und diıe
Spareinleger ihr Geld aqnvertiraut hatten, wohl verpäilichtet, mıiıt
demselben quf Gewinn hınzuarbeıten, S1€e hätten aber VO dem
gemachten Gewinn mehr qals dıie Aufwertungssumme die SC-
ben mussen, dıe ihnen iın Geld anvertraut hatten. Der FEinsen-
der nımmt also ungerechte Bbereicherung aliena als Grund
der Restitution

Ist Nu diese Annahme Tichtig
Sie könnte richtig sein bei solchen, welche WIT.  JA bei

Übergabe ihrer  elder die Bank den Auftrag gegeben haben,
mıiıt dem eingelegten oder VO der Bank entliehenen) Gelde Ge-
winne machen. Das trıfft aber ohl 1Ur bel olchen Z die
durch die Bank der Börse spekulieren wollten. Wenn dıe
Bank mit dem eingelegten oder diesem Zwecke C
streckten ewinne machte, dann ware  Za allerdings der
erzielte Gewinn Eigentum der ankkunde und mußte voll und
Sanz ıh aqausbezahlt werden. Entzıiehung auch ILUF eines Teılles
desselben wuürde ZU Restitution verpflichten

Die Annahme wurde weiter zutreffen, wWwWenNnn die Bank Gel-
der ZU.  bg Erzielung VOo  — Gewinn verwenden wurde, die 1n strikten
und streng-rechtlichen Sinne ELigentum anderer sind, also Gel-
der oder Effekten, dıe bei der Bank 1Ur INn Verwahrung geSEC-
ben Unter den Agenden einer Bank eiinde siıch nanmı-
ıch auch die Vermietung diebssicherer Schrankfächer, der
Stahlkammern, in denen INa bıllıge Gebühr Geld und
Wertsachen, Schmuck, Edelsteine, Effekten, gemüunztes un:
gemünztes Gold und Sılber wUl. W. hinterlegen annn Der 1gen-
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tümer wahrt sıch in einem olchen Falle ein JuUS ın auf die
übergebenen Gegenstände, nd WAar quf jeden derselben in 1N-
divyiduo un erhält er auch praktisch einen Depotsehlüssel,
mıt dem alleın das anklilac eöfnet werden ann. Nähme die
Bank solche Wertsachen her un: wurde damıt in natura oder 1ın
aequıvalentı Geschäfite machen,; ware dıe Verwendung frem-
den Fıgentums 1mM Betriebe wıirklıch eine Verletzung der kom-
mutatıven Gerechtigkeit un eın Gewıiınn quf diese W eılse ein  _ Ge-

s  oWINN alıena, der ZUuU Restitution verpflichtete.
Es ist aber kaum anzunehmen, daß eine Bank Praktiken

dieser Art oder solche, w1e S1e 1m vorausgehenden dar-
geste sind, tatsachlich üben wurde. Dıie Bankkunden würden
sıch solche KRechtsverletzungen nıcht gefallen Jassen, das Ge-
richt anrufen und mıt der weıteren Tätıgkeıit und mıt dem Ver-
trauen des Publıikums Ur Bank ware für immer vorbelıl. Es
hat ohl auch der Einsender des KASuUs diese Möglichkeit
nicht gedacht, Te‘ ja DO den Geldern der Spareinleger und
der ieninhaber, dıe ZU Frziıelung des Gewıinnes 1 ank-
betriebe verwendet werden.

Wie steht 19888 be1i diesen elidern Bleiben die auch 1m
strıkten Sınn des Wortes ELigentum der er oder gehen SIE
durch Ankauf der Aktien oOder urc. die Spareinlagen IN AaAs
Eigentum der Bank über?

Es ann Sar eın Zweifel seln, daß das letztere der Fall iıst
Die Banken können ja iıNrer ufgabe, Vermittlerinnen der

Geldgeschäfte se1n, 1Ur nachkommen, Wenn sS1e ber die beı
ihnen eingelegten oder Urc. den Aktienankauf iıhnen ZU Ver-
fügung gestellten Gelder frei verfügen können. Die inleger
wollen Ja AQauc. von den erlegten Geldern Zinsen, dıe Aktionäre
wollen i1vyvidenden en Die können die Banken NUur verdıie-
1HCN, 38801 die bei ihnen 1m Betriebe verwendeten Gelder,
lange S1€e nıcht zurückgefordert werden, ihr FEigentum sind. Die
Banken werden U  —_ darauf sehen mussen, daß s1e nıcht solche
Geschäfte machen, daß s1e iımmiobil werden und den Finlegern
im der Rückforderung erklären mussen: ‚, Wir können
euch eUerTr Geld nıcht zurückgeben, weiıl WIT augenblicklich
anderswo verwendet en, WITr selbst nıicht bekommen
können.‘“‘ Noch viel wenıger solche Geschäfte, daß s1e eines
ages dıe anvertirauten Gelder überhaupt nıcht mehr zurück-
zahlen können.

Wenn aber dıe ank mıt den ihr anverirauten Geldern Ge-
schäfte macht und ewinne erzielt, ist ein solcher Gewinn,
falls sonst ohne Verletzung der kommutatıven Gerechtigkeit
hergegangen ist, FEigentum der Bank Die gemachten Gewinne

dsıind nicht }ructus alıena, sondern NUr OCCcasione reil alitenae
ACQULSIEL, sS1e sınd weder / fructus naturales och fructus CWwUes,

.  X  X  }
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sondern iructus industriales nd die sınd nach der allgemeinen
un: einstiımmı1gen Anschauung aller Moralısten selbst dort,
eın POSSCSSOT malae el mıiıt fifremdem Eigentum Gewıinne macht
(wenn SONStT seinen Verpflichtungen hinsichtlich des ungse-
recht besessenen Fıgentums nachgekommen ist), eın und nıcht
Kıgentum desjenigen, der durch ihn ın seinem Rechte geschä-
digt worden ist. Wiıieviel mehr Mu. iın HASsecrenn Falle, die
Bank nıcht auf dem Wege eines Unrechtes ın den Besıtz frem-
den Eıgentums gekommen lst, sondern ZU freJ]en Verwendung
DIS AL Augenblick der Rückforderung uübernommen hat, der
eTrzielte Gewıiınn qls Eigentum der Bank und nıcht der Ainleger
angesehen werden? Die inleger können also DO dem Gewinn,
den die Bank mıt dem ihr übergebenen gemacht hat, nichts
beanspruchen.

Aber ebensowenig die Aktieni11fi.aber, solange ihnen nıcht die
Generalversammlung der A.-G.-Bank 1Ne entsprechende 1U1-
dende zugesprochen hat! Ihre Rechtsansprüche stellen sich nam-
ıch gegenüber der moralischen Person der A.-G.-Bank qalso:

Sie haben, als die A.-G.-Bank gegründet wurde, sıch VOIN

einer TO  an Oder dem Bankkonsortium, das Beıistel-
lung des Betriebskapitals die esamten Aktıen Z Emi1ission
oder ZU Verkauf qauf dem Geldmarkte uübernommen hatte,
eıne oder mehrere Aktien ekauft. (Es geschieht verhältnısmäßıig
selten, daß das Betriebskapıtal einer A.-G.-Bank dadurch ZU-

standekommt, daß die Aktionäre durch Ankauf ihrer Aktien
selber ach und ach das Betriebskapital einzahlen und

zustandegekommen ist, andert das nıchts dem Rechts-
verhältnıs des Aktionärs egenüber der A.-G.-Bank Sein gan-
Z658 ec beruht ja auf der 1e, die Aktionäre sınd auch in
einem olchen Falle nıcht offene Gesellschafter. sondern eben
ıu  — Aktionäre.)

Welche Rechte hat Nı ein Aktionär auf TUNn seiner Aktie
gegenüber einer olchen Bank? Wohl ist die Gesamtheit der
Aktionäre Besıtzer des esamten Bank€rermögens; aber eine
A.-G.-Bank ist ein Ding Sanz eigener Art Sie ist, WEeNn dıe Ge-
neralversammlung nıcht die Auflösung beschließt, unsterblich.
Der einzelne Aktionär kann, wWenn einen Käufer ndet, seine
Aktie jederzeıt verkaufen und den eingezahlten Anteil
vermehrt oder vermiıindert, Je ach dem Stand der Aktie
wlieder zurückerhalten. Er kann, solange seıne Aktie behält,
2801 der Generalversammlung teilnhnehmen und, eım Re-
chenabschluß eın Gewinn sich ergıbt, gemä. dem eschliu. der
Generalversammlung einen Anteıiıl daran erhalten. Er kann.,
falls einem rechtmäßigen Auflösungsbeschluß der
kommt, auf TUn se1nes Aktienbesitzes einen entsprechenden
Anteıl vorhandenen Vermögen erhalten: Er ann aber,



Ungerechter Bankgewinn? 139

fange eın Auflösungsbeschluß nıcht rechtmäßı1g vörliegt, nıcht
(wıe ein offener Gesellschaifter tun könnte) <  OT dıe INOTLTA-

Geht IMNırHsche Person der A.-G.-Bank hıntreten und
den meinem Aktienbesıiıtz entsprechenden Anteiıl heraus! Das Be-
Irtebskapital er A.-G.-Bank ist, gesprochen, nicht Eigen-
{um der einzelnen Aktionäre, sondern der moralischen erson
der A Das ergıbt sich auch daraus, daß der esam Ver-
kaufswert der Aktıen nıcht gleich ist dem Vermögen der A
Hank, sondern wenıger oder mehr, Je ach dem guten oder
SC  echten an der Aktıen

Ist aber, gesprochen, das Betriebskapital nıcht Kıgen-
tum der Aktionäre, sondern der Bank, solange sS1e och 1m Be-
irıebe ist, ist auch der ((ewinn nicht Eigentum der einzelnen
AKktionäre, sondern wird das EESt; IWWDENN die Generalversammlung
beschließt, iıhn In orm DO Dividenden die einzelnen Aktıio-
Nnare verteilen. Wenn die Generalversammlung den Gewinn
nicht verteilt, sondern Ur Erhöhung des Betriebskapitales Verlr-

wendet, hat der einzelne Aktionär eın Forderungsrecht au}
einen A nteil aAaAULS dem gemachten Gewinn. Es soll damıiıt nıcht
gesagt seln, daß e1ın solcher Beschluß, welcher Vo ein1gen
nıgen Personen oder einer einflußreichen Gruppe VO Aktio-
näaren, welche die Aktienmajorität ıIn Händen haben), gefaßt
wurde, nıcht ein Unrecht gegenüber der Minori1ıtät oder einzel-
NCN Aktionären darstellen ann Es ıst eiwas leicht möglıch
und kommt immer wleder VOVT. In unserer Kasusangabe ist von
einer solchen Vergewaltigung einer Minorität oder der einzelnen
nıchts gesagt daß die Vorzugsaktıen eLIwas ur olge en
könnten, wird später heruücksıc.  1g  nl werden Es ann darum
Verletzung der Justitıa commutatıva AUuUSs der ermögenserhöhung
anstelle der Ausschüttung reichlicherer Dividenden die e1in-
zelnen Aktionäre nıcht erschlossen werden.

Also weder die Spareinleger der Bank, och dıe Aktionäre
sind In ihren Rechten verletzt worden, wWenn s1e keinen Anteil

gemachten Gewinn erhalten haben, wWenNnn vielmehr das Be-
trıebskapital der Bank erhöht worden ist falls NUu  »{ SONS eın
Unrecht vorgekommen ist

Noch viıel weniger als VvVo der A.-G.-Bank können dıe Spar-
einleger nd Aktionäre eLwas ordern DO den Bankangestellten,
WenNn diese, weiıl S1e der Quelle saßen un dıe Gewinngelegen-
heiten usnuützen konnten, iıhr Vermögen mehrtfac vermehrt
en Es sollte überhaupt nıcht vorkommen un Sge-
rec. hergeht, kommt auch nıcht VoO  —- daß die Angestellten
einer Bank unter Heranziehung des ihnen anvertrauten Betriebs-
kapitals Geschäfte zu. eigenen Vorteile machen können. Ge-
schieht das dennoch, 1€; zunächst ein Unrecht geEGEN die OLTUU-
lische Person der A.-G.-Bank VOTr und ware aCcC der General-



versammlung, die Angestellten dafür Zu  _ Verantwortung ZU Z16C-

hen Der vemachte Gewinn der Bankangestellten 1Sst ENAU
vAR! behandeln, WLLE der den SONSEF eiInNn POSSESSOT INJUSTUS InNıL frem-
dem macht WAare nıcht bloß der unberechtigter-
WEeEe1ise ZUr Spekulation herangezogene Teıl des Betriebskapitals
mıt ınsen zuruckzuerstatten sondern der ank auch das Iuerum
ans und das damnum 3081 ersetizen Was ach Ah-
ZUS dieser Posten VO Gewinn och uübrıg blıebe, WaIc qls fruc-
{US industrıales den Bankangestellten P helassen Dabeı ıst

vorausgesetzt daß die Bank qallen ihren Gläubigern s
über ihren Verpflichtungen nachkommen annn Wo das nıcht
der Kall WAarTre, koönnte allerdings auch den läubigern der Bank
gegenuber C111 Unrecht geschehen e1in und der Gewınn mußte
111}1 gleichen Ausmaße ZULXr Befriedigung ihrer Anspruche heran-
SCZOSEN werden Es ist aber den Angaben uns Kasus
VO solchen Umständen nıchts gesagt und braucht daher qauf
solche Mögliıchkeıten der LOösung nıcht Rücksicht NOMUIMEN
Zzu werden.

Was qa1SO bısher qals Begründung ungerechten Gewmnes
angeführt wurde, vermas diese Ungerechtigkeıt nıicht er WeISEN

Ist aber nicht vielleicht schon em Umstande, daß sıch
un Gewinn Inflationszeit handeit ein hinreichen-
der Bewels elegen daß 11.  — eın ungerechter G(Gewinn (gegen dıe
justıta commutativa) ra kommen ann

Man koönnte vielleicht versuchen, das folgender Weise
darzutun 95  1e Bank hat während der Inflationszeıt mıiıt dem
ihr anvertrauten Geschäfte gemacht und durch rıchtige
Krfassung der jeweıliıgen Lage auf dem Geldmarkt Schwiın-
den des K  t  S vorbeugen nd Gewinn machen
können DIie Aktieninhaber nd Spareinleger en weıl SiIC das
Geld dieser eıt nıcht Händen hatten, diese Möglıchkeıt
nıcht NS1ie sınd also dadurch daß S1e das Geld eINeEgehabt
Zeitlang der Bank ZU.  — Verfügung stellten, chaden gekommen ;:
enn die Bank wırd ihnen Ja, WEn S1e ihr Geld zurückfordern
oder ihre Aktıen Geld umwechseln wollen) nıcht den voll
aufgewerteten Betrag, sondern 1Ur inNe nach dem jeweınulhgen
Stande der Währung umgerechnete Summe zurückgeben DIie
Bank hat aber selber den ursprünglichen Wert des ihr Velil-
Tauten Geldes bewahrt, als ob keine Inflationszeit gegeben
hätte, und hat och Gewinn dazugemacht.

Die ank wıird TEMNC. gegenuber dieser Begrundung Ce11-
wenden (was auch die Bankangestellten nach der Angabe des
Kasus gesagt aben) ‚„„Ihr habt UTC. unNns keinen chaden Der
hılten Ihr haäattet J CUuUeTrT Geld jederzeıt zuruckhaben können,
und wenn iıhr euch nıcht verschafft habt habt iıhr den
entstandenen chaden euch selbst zuzuschreiben, nıcht uns!*‘
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Das ist Nnun allerdings richtig, daß die Rückforderungs-
möglıc.  eıt jederzeıt bestanden hat Aber bleibt doch wahr:
„„Nur das Nichtbenutzen dieses Rückforderungsrechtes gab der
Bank dıe Gewinnmöglichkeıit. Man annn a1lso en: Der Gewinn
ist in ELW auch den Spareinlegern un Aktionären zuzuschreı-
ben un diese können daher mındestens den vollaufgewerteten
Betrag, vielleicht 9l einen Teil des Gewinnes ordern.“

Die Bank wIird TELLNC dagegen weıter einwenden: ‚„„‚Daß
das Geld, das inr uins übergeben habt, seinen er bewahrt hat
und daß SOSAaTr möglıch wurde, ewınn damıt erzielen, ist
eINZIS dem zuzuschreıben, daß WIr sorgfältig damıt gearbeıtet
haben Das Erhalten des Wertes ın elner Inflationszeıt un noch
mehr das Hereinbringen VO  a Gewinn ist eINZ1ISE Verdienst UNsSsSerer

industrla’. Ihr könnt qalso nıcht mehr VOoOoON zurückfordern,
als ıhr ull gegeben habt!**

Die anderen werden darauf as!  . HT mögt as  9 W as

ıhr. wollt! Es ist doch sicher ein Unrecht eschehen. Ihr habt
UT dadurch den Wert des Betriebskapıitals erhalten un
en können, daß WIT das euch übergebene Geld nıcht zurüuck-
gefordert en Wır en dadurch Schaden gelitten und euch
ist der Vorteil AUSs uNnseTCeI chaden zugekommen. Ihr mußt
uUunNns also ZU mindesten ZU vollen Wert aufwerten, wenn INr
uns schon keinen Gewinnanteıil geben wollt.‘‘

Es spielt qlso jedenfalls die Aufwertungsfrage ınıt all ihren
unlösbaren Schwierigkeiten 1n unsere Frage der Bankguthaben
un des Aktienbesıitzes herein und wıird ohl unmöglich se1in,
solche Gruüunde auf der einen oder der anderen Seite beizubrin-
SCH, die mıt voller Beweiskrajt ıIıNne Rückzahlungspflicht auf
D  S  eite der Bank In einem begrenzten Ausmaße arzutun
vermöchten. Unter solchen Umständen ist gult, 9 wıe
in Deutschland der Fall ist, staatliche Aufwertungsgesetze he- 3
stehen, die Aktienbesiıtz un Bankguthaben 1n ihre  < egelun e1in-
beziehen.

Wenn 1380218 auch Vo diesen Gesetzen wahrscheinlich nıicht
ailgemeın kann, s1e chaffen Recht rüur den G(GEeWISSENS-
ereich und en weilitergehende Forderungen auf (Sıehe dar-
über: Nell-Breunin 1ın dem Artıkel: „Aufwertung“ in „Stimmen
der Zeit‘‘ 110 Band, S, 300 65 s geben sie : wen1gstens In
solchen Fällen, siıchere Gründe VOoO der einen oder anderen
Seite nıcht vorgebracht werden können, 1iNne Norm Für en
äußeren Rechtsbereich, dıe 11a  e froh eın 1uß. In unserem

wird damıt der Streit auch für den Gewissensbereich erle-
digt ein: Die Aktiıonare können nıicht mehr verlangen, weıl s1e
Ja selber durch ihre Mehrheıit in der Generalversammlung sıch
eiıne weitergehende Gewinnbeteiligun nicht beschlossen haben.



149 Pastoralfälle.142  n ‚Pasto£alfiiile.‘  Die Spareinlegér nicht, weil sie meiner Meinung nach über-  zeugende Gründe für ein Recht auf mehr als die gesetzliche  Aufwertung nicht vorbringen können. Es wird also wohl aus  dem Titel der Inflation allein nicht mehr gefordert werden  können.  Damit wäre die Frage nach der Gerechtigkéit des Gewinnes  eigentlich gelöst. Ich glaube aber, vom Einsender oder von den  Lesern der Zeitschrift noch eine weitere Einrede zu hören:  „Wenn eine Bank in Inflationszeiten, die doch trotz des schein-  baren Aufblühens von Industrie und Handel zweifellos Zeiten  argen Vvolkswirtschaftlichen Niederganges sind,  ihr  Vermögen  verfünffacht, so ist das sicher nur dadurch möglich geworden,  daß wahre und eigentliche Ungerechtigkeiten vorgekommen sind.  Ein gerechter Gewinn kann das nicht sein  !((  Die Einrede hat etwas Bestechendes für sich. In dem Artikel  über Banken im neuen Herder-Lexikon wird gesagt, daß die Ban-  ken Inflationszeiten im allgemeinen nicht gern haben und als  Es ist daher  gefährliche Zeiten für ihren Bestand ansehen.  wirklich auffallend, wenn im Kasus behauptet wird, die Bank  habe in der Inflationszeit ihr Vermögen auf das Fünffache ge-  bracht. Aber der Einsender sagt ja selbst: Die Einzelnheiten des  Kasus sind nur beispielshalber angegeben. Wir werden-die Er-  höhung auf das Fünffache nicht so genau zu nehmen haben.  Wäre sie auch wirklich erfolgt, so ließe sich aus dieser Angabe  allein, wenn man über die Geschäftsgebarung der Bank nichts  Näheres weiß, ein zuverlässiges Urteil, daß Ungerechtigkeiten  vorgefallen sein müssen, doch nicht fällen. Da man über die  Geschäftsgebarung, die zum Gewinn verholfen hat, nichts weiß,  kann man im Folgenden nur mit Möglichkeiten rechnen.  Inflationszeiten sind Zeiten, wo alle Vermögenswerte schwan-  ken;.der Wert der wankenden Währung ist alle Tage. ein an-  derer. Kein Kaufmann weiß, wie hoch er sein Warenlager ein-  schätzen soll. Kein Besitzer einer Realität kann einen Preis an-  geben, wenn er durch die Umstände gedrängt wird;, sein Hab  und Gut zu veräußern. Die Industrieunternehmungen und der  Handel erleben eine Scheinblüte, können aber von heute auf  morgen nicht sagen, ob sie zu teuer oder zu billig daran waren  mit ihren Preisen; wenn sie nicht prompte Zahlung erhalten,  sind sie unvermutet in Konkurs.  In solchen Zeiten ist es für die  Banken, die Geld und kurzfristigen Kredit vermitteln, wenn sie  Glück haben, möglich, außergewöhnlich hohe Gewinne zu ma-  chen. Die Wahrscheinlichkeit geht freilich dahin, daß sie bei  aller Vorsicht das eine Mal Gewinn, das andere Mal Verlust ha-  ben werden. Es ist aber immerhin denkbar, daß bei außerge-  wöhnlichem Geschick und seltenem Glück auch wirklich hoher  Gewinn erzielt werden kann, auch ohne Anwendüng unerlaubterDIıe Spareinleger nıcht, weıl sS1e meıner Meınung ach über-
zeugende Grunde für ein Recht quf mehr als diıe gesetzliche
Aufwertung nıcht vorbringen können. Es wIrd 9a1Is0 wohl AUS
dem 1ıLe der Inflation allein nıcht mehr gefordert werden
köonnen.

Damıt ware dıe rage ach der Gerechtigkéit des Gewımnnes
eigentlich gelöst Ich glaube aber, VO ınsender oder VO den
„esern der Zeitschrift och iINne weitere FEinrede D ıören:
‚„‚ Wenn eine Bank In Inflatıonszeıten, die doch TOLZ des schein-
baren Aufblühens VOIL Industriıe und andel zweiıflellos Zeiten
ATrSEC volkswirtschaftlıchen Nıederganges sSınd, ihr Vermögen
verfünffacht, ist das sicher 0888  —_ dadurch möglıch geworden,
daß wahre und eigentliche Ungerechtigkeıiten vorgekommen sind
1N gerechter Gewinn annn das nicht seıiın {A

Die Eınrede hat eiwas Bestechendes für sıch. In dem Artıkel
über Banken 1m ecuenN Herder-Lexıiıkon wIrd gesagt, daß die an-
ken Inflationszeiten 1im allgemeinen nıcht gern haben und qals

Es ist dahergefährliche Zeıten für iıhren Bestand ansehen.
wirklich auffallend, wenn 1m Kasus behauptet wIrd, die ank
habe In der Intlationszeıt ihr Vermögen auf das unffache SC-
bracht. ber der insender sagt ja selbst: Die Einzelnheiten des
Kasus sind NUr beispielshalber angegeben. Wir werden die Er-
höhung auf das ınffache nıcht Z nehmen haben.
Wäre S1ie auch wirklich erJolgt, heße sich (ILLS dieser Angabe
llein, Wwenn INa über die Geschäftsgebarung der Bank nichts
Näheres weiß, ein zuverldssiges rteil, daß Ungerechtigkeıten
vorgefallen se1n mussen, doch nicht fällen. Da I1a uber die
Geschäftsgebarung, dıe ZU Gewınn verholfen hat, nıchts weıiß.
kann INa  ; 1mM Folgenden Nu  z mıt Möglichkeiten rechnen.

Inflationszeiten sınd Zeıten, alle Vermögenswerte schwan-
en;.der Wert der wankenden Währung ist qalle Tage eın
derer. eın Kaufmann weıß, w1ıe hoch eın Warenlager ein-
schätzen soll Kein Besıtzer einer Realıtät ann einen Preıis aAail-
eben, WEn er durch die Umstände gedrängt wIrd, sein Hab
und Gut veräußern. Dıie industrieunternehmungen und der
jiandel erleben ıne Scheinblüte, können aber VO  g heute au
MmMOorsgen nıcht ob S1€e teuer oder bıllıg daran WAarell
mıiıt ihren Preıisen; WenNnn S1e nıcht prompte Zahlung erhalten,
sınd S1€e unvermutet in konkurs. In solchen Zeıten ist für die
Banken, die Geld und kurzfristigen Kredit vermitteln, Wenn s1€e
Glüuück haben, ınöglich, außergewöhnlich ohe ewinne -
chen Die Wahrscheinlichkeıit geht freilich ahın, daß sS$1€e beI]l
aller Vorsicht das ıne Mal Gewinn, das andere Mal Verlust ha-
ben werden. Es ist aber iımmerhın denkbar, daß bel außerge-
wöhnlichem Geschick un seltenem Glück auch wıirklıch er
Gewinn eTzlielt werden kann, auch ohne nwendung unerlaubter
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Praktiken. Eın Fachmafin‚ der qauf dem Gebiete des eldwesens
große Erfahrung besiıtzt und jedes beden  1C. orgehen ent-
schleden verurteılt, hat MIr uber meıne Anirage diese ewinn-
möglichkeıt bestätigt, aber auch hinzugefügt: „Es wırd selten
selın, daß das zutrilit.‘

TO Gewinne, die eine Bank iın iInflationszeiten macht,
ind qauf jeden Fall 1Ur machen auf dem Wege der Börsen-
spekulation. Wer I1U qauf dem Standpunkte steht, daß Ge-
chäfte der OTrSse ausnahmslos ungerechte Beutezuge au f
Hab und (xut anderer sınd,  der WwIrd uüberzeugt se1ln, daß uch
In unNnserem Falle ungerechter Gewıiınn vorliegt. Aber dıe An-
sicht, daß Börsengeschäfte notwendig und ausnahmslos un$Sse-
recht sınd, wıird schwer vereinbaren seın mıt der Enzyklıka
„Quadragesimo anno’, iın NT 101 ausdruücklich gesagt wITrd,
daß die kapıtalıstische Wiırtschaftsweise (die als Bekrönung des
Marktes dle BOrse nıcht entbehren kann) nıcht in sıch schlec.
sSe1 Börsengeschäfte überhaupt UN die Spekulation der BOrse
ım besonderen können ohne Verletzung der Gerechtigkeit DOT
sıch gehen. Nell-Breuning hat In seinen ‚„‚Grundzügen der BOr-
senmorTal‘® auch die rage uüuber die Eirlau  eit der Börsen-
spekulatıon eingehend erorier un! schreibt daruüuber usammen-
fassend folgendes (S 162—163, 1—5)

)11 DIie rein händlerısche Spekulation 1m eENSECErCN Sinne
unterliegt Sanz allgemeın sehr schweren sıttlichen Bedenken,
ohne daß jedoch der schlüssige Beweis erbracht werden könnte,
daß sS1€ schlechthin dem Naturgesetz zuwıder (ex genere SU res
intrinsecus mala €el.  A

Da Es gıbt iıne eın handlerische Spekulation 1m eENSETN
Sinne, dıe ıne der arbeıtsteiligen Verkehrswirtschaft volkswirt-
schaftlıch nutzliche Funktion quszuuben imstande ist und diese
Funktion, das ist die berufsmäßige Rısıkoübertragung, wen1g-
stens ZU. privatwirtschaftlichen Vorteile eines volkswirtschafit-
ıch immerhin nıcht unbeachtliıchen Kreises Vo Gegenkontra-
henten tatsachliıch qusubt.

Da der Nachweils der sittlichen - Verwerflichkéit der Spe-
kulation als solcher Schlec.  ın, TOTLZ schwerer entgegenstehen-
der edenken, och nıcht erbracht ist, mu daher die peku-
latıon ın den Fällen, s1e ihre volkswirtschaftliche Funktion
ausubt, SOWI1e dıie Inanspruchnahme ihrer Dienste ın diesen Fäl-
len als sıttlıch bedenkenfrei erkannt werden.

Spekultation, die keine volkswirtschaftliche Funktion
erfüllt oder Sar ıin iıhren Auswirkungen volkswirtschaftlich ach-
teılig wirkt, ist unbedingt sittlich minderwertig; Mehrwertane1i1g-
N$ durch solche Spekulation w1€e auch er darauf gerichtete
Wiılle scheint der Stirengen Gerechtigkeit zuwider e1in.

Publikumsspekulation (an der W arenbörse selbst von
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der offentlıiıchen eINUN: geächtet ekien nıcht beanstan-
det) st volkswirtschaftlich SCHAa:  ıches privatwirtschaftlich
fährliches Glücksspiel un darum qallen Fällen verurteıulen
Gleiche und och sirengere Verurteuung trınit dıe Berufsspeku-
latıon Effekten die sich selber 1iNe volkswirtschaftlıche
EFunktion (mag S1C früher 111e solche gehabt en oder N1ıC.
heute Ernste nıcht mehr zuschreı1bt, mehr da S1e VO

den Verlusten der Publikumsspekulatıon lebht.“”
Unter Zugrundelegung der 1ler veriretenen Anschauungen

ergeben sıch TÜr Fall olgende Lösungen:
A) Wenn dıe Bank dıe Börsenspekulatıon der Inflations-

7zeıt der Weise betrieben hat daß SIEC adurcnh ihren Geschäüfts-
kunden das Risiko der Spekulation abnahm ihnen e1n siche-
TE Kalkuhieren Rohstoffen und be1l Herstellung ihrer Eir-
ZeEUSNASSE ermöglichen, WAar diese Spekulatıon, die ge
rade Inflationszeıten sehr schwier1g un Falle des (Ge-
ingens auch sehr gewinnbringend SC11 mußte, C111 nıcht unbe-
deutender wirtschaftlıcher Dienst den die Bank ihren Kunden
geleıistet hat, un 1in auch ziemlich er Gewinn 1st er auch
moralisch gerechtfertigt.

B) Wenn dıe Bank ingegen dıe schädliche Publikums-
spekulation, diıe Indationszeıiten besonders loc. durch
Beistellung VO viel Reportgeldern begunstigt und angereızt und
quf diese Weilse oder Sar dadurch sıch den großen Gewınn Ver-

schafft hat daß S1C durch eiIiNe ungerechtfertigte Kurzung oder
Beschränkung dieser Gelder die bel iıhr Spekulierenden
Zwangsverkäufen veranlaßte, ist der auf diese Weise OT-

bene Gewinn sicher eiIn ungerechter und erwächst dıe Restit-
tutionspflicht gegenüber den Geschädigten

C) Wenn die ank während der Inflationszeıt selbst berufs-
ınNÄäßiLgE Börsenspekulation Effekten un evisen betrieben hat
s hat S1C durch diese ihre Beteıilıgun: die Unsicherheıit und das
Schwanken qauf dem Geldmarkt ZU Schaden der Alilgemeıinheıt
noch erhöht und ıst Mitursache geworden daß viele einzelne GE
schädigt wurden und daß die Volkswirtschaft des CLIYGENEN Vater-
lJandes bedeutenden chaden erlitten hat Das WAaTie esonders
der all SCWESECH WeNnNn dıe ank börsenmäßige Miıttel ANSCWEN-
det hätte ump der Währungspoliti der Kegierung oder der be-
rufenen Huter der Währung entgegenzuarbeıten, die Wechsel-
kurse 1111 CISCHCN privatwirtschaftlıchen Interesse beeinflussen
und den Wert des Geldes och welter Fallen bringen
Ebenso wenn dıe Bank verfügbare apıtalıen absichtlich
rückgehalten hätte, die Nachfrage ach Kredit steigern
und höhere Bankzınsen auf j1ese Welise herauszuschlagen
Die Restitutionspflicht wuürde diesen Fällen auch dann geGE-
hben SCIN, DE  —> die einzelnen Vertragsabschlüsse ormell juridisch



145Ungerechter Bankgewinn? UEn

unanfechtimr gewesen wären. Das Unrecht läge ja In all diesen
Fällen nıcht in dem Kınzelnvertrag für sich betrachtet, sondern
in der Absicht, dıe die Gerechtigkeıt verstößt, und 1n der
annn tatsäc  1C. eingetretenen Schädıgung der Lınzelnen oder
der Gesamtheit. Die Restitution mußte annn auch entweder
die Geschädigten, soweıt S1e ım einzelnen bekannt geworden sind,

Der (n die Allgemeinheit geleıistet werden (durc. Spen-
den die Armen oder Urc. Unterstutzung olcher, diıe Urc.
cıe Geldentwertung schweren Schaden erlıtten aben) ıne sol-
che Restitution, die, soweıt s1€e die Leıtung der Bank nıcht 1m
eigenen Wiırkungskreıis durchführen könnte, Urc einen An-
ırag bel der Generalversammlung in dıe We  e leıten ware,
mußte ach qußen nıcht notwendig die orm einer Restitution
annehmen, wurde auch durch Wıdmung einer entsprechenden
Summe einem der angegebenen Zwecke der Verpflichtung Ge-
nuge geschehen.

Miıt diesen Ausführungen dürfte die erste ra unseres

Kasus, ob be1l der Bank oder den Bankangestellten eın uUucCrum
in Justum vorliıegt, ach allen Seıten hın hinreichend erorter
SeIn. Ebenso ist aqauch qauf die zweıte Ta Antwort egeben, ob
eın ıtglıe des Aufsichtsrates oder der Direktor restitutions-
pflichtig sel: Es ame eINZIgE der Fall in Betracht, daß Betriebs-
kapıtal der Bank ur Erzielung eines Privatgewınnes verwendet
worden ware Die dritte ra ist in ihrem Werte oben be1l Be-
and{iun.: der Inflationszeıt gewuürdıst worden.

Deı Umstand, daß eın Priester hier als Mitglied des Auf-
sichtsrates UNGENOMUIM wird, könnte 1U  —. insofern eın Interesse
bieten, weıl ach Caln 142 des kırchliıchen Gesetzbuches den
Klerikern jede negotiatıo SC  c mercatura verboten ist, BoOorsen-  A
geschäfte aber jedenfalls unter den Begriff der negotiatıo fallen.
Es braucht aber diese aC 1er nıcht eigeNsS erortert WL -

den; sel 1U  g auf die Behandlung dieser ra in der Liınzer
Quartalschrift schon 1m Jahre 1910, 124, Ure Göpfert Vel-

wlıesen.
Noch ıst eine kurze Bemerkung zZzUur rage der Vorzugsaktien

711 machen, die ach der Kasusangabe die Bankangestellten
gegeben worden sind.

Unter Vorzugsaktıen versteht na 1m Gegensatz ZUu den
Stammaktien solche, die aıt Sonderrechten ausgestattet sıind.
Sie geben 1 (& ach den besonderen Bestimmungen eın ec. auf
mehr als eine Stimme (bis und mehr Stimmen), oder 1ın
Recht quf eine rößere ıyidende oder auf Nachzahlung VO.

Dıvyıdenden nach dividendenlosen Jahren oder annlıche Vor-
zugsrechte gegenüber den anderen Aktionären. Diese V orzugs-
aktien sınd 1in Deutschland besonders ach dem Kriege einge-

‚,‚Theol.-prakt. Quartalschrift‘“. 1983
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worden, deutsche Unternehmungen VOF Beherrschung
durch qusländisches Kapıtal schuützen, un: führen er auch
den Namen Schutzaktien. S1e können aber ın der and rück-
sichtsloser Verwaltungen recht beden  1C. Mıttel werden,
den nhabern olcher Vorzugsaktıen gegenuüber den anderen Ak-
tionären Vorteile zuzuwenden, die mıt der Gerechtigkeit nicht
mehr vereinbart werden konnen.

Wenn das ın UNseren Falle geschehen Wware (was wıederum
aus der Erwähnung der Übergabe solcher Vorzugsaktien och
nicht sıcher ist), ware selbstverständlich den ungerechterweise
geschädıgten nANabern der Stammaktıen UrCcC. einen eschiu.
der Generalversammlung Schadloshaltung sıchern. Dazu WAad-
TE Ja die Inhaber der Vorzugsaktien, dıe eben durch 1ese dıe
Majorıtät In der and aben, leicht imstande. NUur eın el
der nhaber dieser Vorzugsaktien einem olchen eschiu
haben wÄdre, könnte allerdings ach den Regeln ber Restitution
beli einer Schädigung, die Urc. Mitwirkung mehrerer erfolgt
ist, iIne restitutio ın solidum für die siıch ergeben, die Uurc
hre Zustimmung dem ungerechten eschiu, Ursache der
QUMNZEN Schädigung geworden sind, jetzt aber, weil s1e die
deren Urheber des ungerechten Beschlusses nıcht ZUFTF Wieder-
gutmachung bringen können, selbst füÜr den aNzen chaden haf-
ten mußten. Damuit dürfte auch in dieser Trage, dıe sıch 2AUS der
rwähnung der Vorzugsaktien ergıbt, das Notwendige gesagt SEIN.

INZ. Dr oSse Grosamı.

(Beschränkungen der Fähigkeit Erlangung gewisser
Amter vVvon seiten entliassener Religiosen mıi}t zeitlichen eiu  a
den.) Basılıus, der als ausgezeichneter Kenner der lateinischen
5Sprache seıt mehreren Jahren als Professor kleinen Seminar
seiner Heimatdiözese tälıg WAar, trıtt in iıne Ordensgenossen-
schaft ein.  e Nachdem schon ber mehrere Te hiınaus dıe
einfache Profeß mit zeitlichen eiu  en abgelegt hatte, ward

2aus der Genossenschaft entlassen. Gerne hätte der Ordinarius
seiner Heimatdıözese diesem ausgezeichneten Latinisten den früher
innegehabten Lehrstuhl kleinen Semıinar wieder überwiesen:
alleiın WI1e den Bestimmungen _ des Call. 648 erecht bleiben, der
doch ausdrücklich sagt, die Fiınschrankungen hinsichtlich der
Befähigung gewlssen Ämtern,; w1e€e A einer Professoren-
stelle großen oder kleinen Seminar, träfen auch entlassene
Religiosen mıt zeitlichen Gelübden? SC  1e  ıch wird Basilius
vo zum Lateinprofessor kleinen Seminar ernannt,
ohne daß eine weiıtere Dıspens eingeholt wIrd. Es rag sich
NUu Waäre nıcht ine eigene Dispens notwendiıg gewesen?

Zuerst ist nötig, en Standpunk unNnseTres Falles klar darzu-
e  en Die Entliassung AUS einer religiö;en Genossenschaft (di


